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Musterformular 
Vereinbarung über ein Promotionsvorhaben an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg
(Betreuungsvereinbarung)
(Stand 01/2026)

Betreuerin bzw. Betreuer …………………………………………………………………………..

Promovendin bzw. Promovend ………………………………………………………………….

Arbeitstitel der Promotion ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
Präambel 
Das Promotionsverfahren regelt sich nach der aktuellen Promotionsordnung der Fakultät ……….……….. 
Soweit die einschlägige Promotionsordnung von dieser Vereinbarung abweichende Regelungen bestimmt, hat erstere Vorrang. Die vorliegende Betreuungsvereinbarung orientiert sich an den Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG-Vordruck 1.90 – 08/22). Eine Betreuungsvereinbarung ersetzt nicht den Antrag auf Zulassung zur Promotion.

1. Ziel und Zweck
„Die Planung und Durchführung des Promotionsvorhabens sollen durch die strukturierte Kooperation zwischen Betreuenden und Promovierenden eigenverantwortlich so gestaltet werden, dass das Vorhaben mit hoher Qualität innerhalb eines angemessenen Zeitraumes abgeschlossen werden kann.“ (DFG-Vordruck 1.90 – 08/22). 
Diese Vereinbarung dient der individuellen Regelung der Betreuung der/des Promovierenden während des Promotionsprozesses. Sie definiert die Erwartungen, Verantwortlichkeiten und Kommunikations-wege zwischen der Betreuungsperson und der promovierenden Person. 
Punkte der Betreuungsvereinbarung, die unzutreffend sind, bleiben unausgefüllt oder können herausgenommen werden. Da der Promotionsprozess ein Entwicklungsprozess ist, sollte die Betreuungsvereinbarung im Rahmen regelmäßiger Gespräche angepasst werden. Aspekte, die erst zu einem späteren Zeitpunkt an Relevanz gewinnen, können zu gegebener Zeit in den Fokus genommen werden. 
Aspekte, die das Anstellungsverhältnis an der Universität Bamberg betreffen, sind nicht Bestandteil der Betreuungsvereinbarung. Fragen zum WissZeitVG, Vertragslaufzeiten etc. richten Sie bitte direkt an Ihre zuständige Sachbearbeiterin bzw. Ihren zuständigen Sachbearbeiter in der Personalabteilung.

Bitte füllen Sie diese Betreuungsvereinbarung zusammen mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer Ihrer Dissertation aus. 

2. Beteiligte
	Promovendin bzw. Promovend: 
Ggf. mit Angabe der Kontaktdaten

	



	Betreuerin bzw. Betreuer:
	



	Weitere Betreuungspersonen:
	



	Weitere Beteiligte (z.B. Mentorinnen bzw. Mentoren):
(siehe hierzu ferNet sowie allgemeine Informationen zum Mentoring)

	





3. Kurze allgemeine/übergeordnete Themenbeschreibung zum Promotionsvorhaben
	Geben Sie das geplante Thema an. Änderungen des Themas sollten in einer Modifikation der Betreuungsvereinbarung festgehalten werden. Wenn möglich, definieren Sie erste Forschungsfragen.









4.  Wird es sich um eine kumulative/publikationsbasierte Dissertation handeln?

· Ja
· Nein

5. Wenn ja, aus welchen Bestandteilen wird die kumulative/publikationsbasierte Dissertation bestehen?
	Bestandteile
	Kurze Themen bzw. Datenbeschreibung
	Geplante Veröffentlichung in einer Zeitschrift/einem Sammelwerk (z.B. Konferenzband)/(Forschungsdaten-) Repositorium/in der Dissertation

	Einführungs-/
Rahmenschrift/
Preface
	Obligatorisch
	Dissertation

	Artikel/
Beitrag 1
	Geplantes Thema, Änderungen sollten in der Betreuungsvereinbarung festgehalten werden.
	Titel der Zeitschrift, des Sammelwerks oder des Repositoriums bzw. in der
Dissertation


	Artikel/
Beitrag 2
	Geplantes Thema, Änderungen sollten in der Betreuungsvereinbarung festgehalten werden.
	Titel der Zeitschrift, des Sammelwerks oder des Repositoriums bzw. in der
Dissertation


	Artikel/
Beitrag 3
	Geplantes Thema, Änderungen sollten in der Betreuungsvereinbarung festgehalten werden.
	Titel der Zeitschrift, des Sammelwerks oder des Repositoriums bzw. in der
Dissertation


	…
	Änderungen bei den Bestandteilen und der Anzahl sollten in einer Modifikation der Betreuungsvereinbarung festgehalten werden.
	

	Forschungs-daten
	Kurze Beschreibung der geplanten Forschungsdaten, Änderungen sollten in der Betreuungsvereinbarung festgehalten werden.
	Titel des Repositoriums bzw. in der
Dissertation


	..
	Änderungen bei den Bestandteilen und der Anzahl sollten in einer Modifikation der Betreuungsvereinbarung festgehalten werden.
	



6. Zeit- und Arbeitsplan der Dissertation
	Definieren Sie Ihre Arbeitspakete wochen- oder monatsweise. Integrieren Sie auch Fortbildungen, Konferenzteilnahmen, Auslandsaufenthalte etc. in den Zeit- und Arbeitsplan. 
Bei kumulativen Dissertationen: Definieren Sie zusammen mit Ihrer Betreuungsperson Art und Anzahl der Artikel, siehe Nr. 5 (für die Fakultät SoWi: Beachten Sie die Leitlinie für kumulative Dissertationen). 






























Die geplante Laufzeit des Promotionsvorhabens beträgt ………..…… Monate ab dem …………………………. .
Abweichungen vom ursprünglichen Arbeits- und Zeitplan werden zwischen Promovendin bzw. Promovend und Betreuenden abgesprochen und in einer aktualisierten Betreuungsvereinbarung schriftlich festgehalten.

7. Aufgaben und Pflichten der Promovendin bzw. des Promovenden
	Zum Beispiel regelmäßige Berichtspflichten (Zeitabstände und Art des Berichts), Teilnahme an Qualifizierungsprogrammen (fachspezifische Seminare, Soft-Skills-Kurse etc.), Teilnahme an wissenschaftlichen Weiterbildungen oder Veranstaltungen, regelmäßige Vorlage der inhaltlichen Teilergebnisse, Wahrnehmung von regelmäßigen Treffen mit der bzw. dem Betreuenden.





8. Aufgaben und Pflichten der Betreuerin bzw. des Betreuers
	Zum Beispiel Empfehlung zur Formulierung und Begrenzung des Themas (oder der Themen) und Problemstellung, regelmäßige fachliche Beratung, Unterstützung der frühen wissenschaftlichen Selbstständigkeit, Karriereförderung/Mentoring, Qualitätssicherung durch regelmäßige Fortschrittskontrollen, Beratung bzgl. Publikationsmöglichkeiten und Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen, Unterstützung bei der Einwerbung von Drittmitteln oder externer Forschungsförderung 
Hinweis: Die Verpflichtung zur Betreuung bis zum Abschluss der Promotion ist unabhängig von deren Finanzierung.









9. Weitere Vereinbarungen zwischen Promovendin bzw. Promovend und Betreuerin bzw. Betreuer

	







10. Beidseitige Verpflichtung auf die Einhaltung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis 
Von den vom Senat der Universität Bamberg beschlossenen „Forderungen guter wissenschaftlicher Praxis“ (siehe Downloadbereich des Justitiariats) haben wir Kenntnis genommen und verpflichten uns hiermit, diese zu beachten. 
Auch die Ordnung der Otto-Friedrich-Universität Bamberg zur Regelung des Verfahrens bei Verdacht auf Fehlverhalten in der Wissenschaft haben wir zur Kenntnis genommen.


11. Regelungen bei Konfliktfällen

Wenden Sie sich bei Unsicherheiten und Konflikten bereits frühzeitig an die beratenden Stellen. Orientierung über die beratenden Stellen bietet das Konfliktleitsystem für Universitätsangehörige der Universität Bamberg. Hervorzuheben ist hier vor allem die Kommission zur Konfliktlösung an wissenschaftlichen Arbeitsplätzen.


12. Vereinbarkeit von Familie und Promotion

Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg wurde als familiengerechte Hochschule zertifiziert. 
Die Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Tätigkeit/Promotion wird besonders unterstützt. Entsprechende Fördermaßnahmen werden individuell vereinbart. Das Familienbüro und das Büro der Gleichstellungsbeauftragten in der Wissenschaft stehen bei Bedarf als Beratungsstellen zur Verfügung.

13. Ressourcen

	[bookmark: Text1] Angabe, ob z.B. finanzielle Unterstützung, Büro oder PC-Ausstattung zur Verfügung gestellt wird. 





14. Veröffentlichung der Dissertation
Zum Abschluss des Promotionsverfahrens muss die Dissertation veröffentlicht werden. Voraussetzung ist die Erlaubnis zur Publikation. Weitere Regelungen, wie mögliche Veröffentlichungsformen und Fristen sind den Promotionsordnungen zu entnehmen. Die Veröffentlichung wird von der Universitätsbibliothek bestätigt.
Die Veröffentlichung einer kumulative / publikationsbasierte Dissertation umfasst alle unter 5. ver-einbarten Bestandteile. Bestandteile der Dissertation, die zum Zeitpunkt der Bestätigung noch nicht veröffentlicht sind, müssen in der Dissertation enthalten sein, für alle anderen Bestandteile wird die Aufnahme in die Dissertation empfohlen.
Gemäß der Open-Access-Erklärung und der Forschungsdaten-Policy der Universität Bamberg wird eine Veröffentlichung im open access empfohlen.
Die Universitätsbibliothek bietet Informationen und Beratung zur Veröffentlichung der Dissertation an.

15. Urheberrecht 
Klarstellend verpflichten sich Betreuende und Promovierende dazu, neben den Regelungen zur guten wissenschaftlichen Praxis (Nr. 10) auch die gesetzlichen Regelungen des Urheberrechts zu beachten und sich entsprechend zu informieren. 
Folgendes wird durch Betreuende und Promovierende zur Kenntnis genommen:
Werden urheberrechtlich geschützte Werke durch die Promovierenden im Rahmen der eigenständigen Forschung für das Promotionsvorhaben erschaffen, liegen die entsprechenden Rechte in der Regel bei den Promovierenden. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die eigenständige Forschung für das Promotionsvorhaben zu der ggf. vorliegenden weisungsgebundenen Tätigkeit im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses abzugrenzen ist. Bei einer weisungsgebundenen Tätigkeit liegen etwaige urheberrechtliche Nutzungsrechte in der Regel bei der Universität. Die Betreuenden und Promovierenden werden dies angemessen berücksichtigen.
Der Veröffentlichung der Dissertation dürfen keine Rechte Dritter entgegenstehen. Enthält Ihre Dissertation fremdes urheberrechtlich geschütztes Material, muss dies entweder durch das Zitatrecht gedeckt sein oder die zur Veröffentlichung notwendigen Nutzungsrechte müssen eingeholt werden. Bei kumulativen/publikationsbasierten Dissertationen müssen gegebenenfalls Rechte zur (Zweit-) Veröffentlichung und das Einverständnis von Koautorinnen und Koautoren geklärt werden. Auch Forschungsdaten können im Einzelfall urheberrechtlich geschützt sein oder weiteren Schutzrechten (z.B. Datenschutz, Persönlichkeitsrecht) unterliegen.
Informationen: Broschüre des BMBFTR „Urheberrecht in der Wissenschaft“ und der UB zur Veröffentlichung der Dissertation.

	Informieren sie sich im Eigeninteresse über die Reglungen des Urheberrechts. Insbesondere Forschungsdaten können im Einzelfall urheberrechtlich geschützt sein. Treffen Sie klare Regelungen insbesondere in Bezug auf die Rechteinhaberschaft und die geplanten Verwendungen.
Der eigenständigen Forschung der Promovierenden sollte unter urheberrechtlichen Gesichtspunkten angemessen Rechnung getragen werden, damit das Promotionsvorhaben nicht gefährdet wird.

Für die Veröffentlichung der Dissertation und im Hinblick auf das Urheberrecht werden folgende Vereinbarungen, zum Beispiel zu berücksichtigende Co-Autorinnen und -Autoren, Rechte von Verlagen, Herausgebende von Sammelwerken etc., geplanter Status der Veröffentlichung der Bestandteile (siehe 5.) vor der Veröffentlichung (submitted, accepted, published, open access), festgehalten:













Beachten Sie dabei auch einen möglichen Betreuerwechsel und/oder Universitätswechsel (einvernehmlich oder auch nicht) während der Promotion. Im Idealfall sollten auch hier bereits entsprechende Regelungen gefunden werden, um Konflikten vorzubeugen.

Für die Besonderheiten im Drittmittelbereich beachten Sie bitte auch Nr. 17.




16. Forschungsdatenmanagement 
Sollen im Rahmen der Promotion auch Forschungsdaten erhoben werden, setzen sich Betreuende und Promovierende frühzeitig mit dem Thema Forschungsdatenmanagement auseinander. Sie definieren mit Hilfe eines Datenmanagementplans (DMP) klare Regelungen zum Umgang mit den Forschungsdaten von der Erhebung über die Analyse bis hin zu einer eventuellen Veröffentlichung und Nachnutzung. Der DMP muss zum Zeitpunkt des Ausfüllens der Betreuungsvereinbarung noch nicht bis ins kleinste Detail vorliegen, sondern kann zu einem späteren Zeitpunkt verfasst werden
Die Forschungsdaten-Policy der Universität Bamberg ist zu beachten. Bei Fragen unterstützt der Forschungsdatenmanagement-Service (FDM-Service) der Universität.

	[bookmark: _Hlk199844250]Klären Sie von Anfang an mit Ihrer Betreuungsperson, wie mit Forschungsdaten umzugehen ist und wer welche Daten in welchem Kontext erhoben hat, und treffen Sie klare Regelungen. Beachten Sie die rechtlichen Themen wie Rechteinhaberschaft, Urheberrecht, Datenschutzrecht etc. 
Beachten Sie dabei auch einen möglichen Betreuerwechsel und/oder Universitätswechsel (einvernehmlich oder auch nicht) während der Promotion. Im Idealfall sollten auch hier bereits entsprechende Regelungen gefunden werden, um Konflikten vorzubeugen.
Für die Besonderheiten im Drittmittelbereich, beachten Sie bitte auch Nr. 17.
Machen Sie sich zudem auch frühzeitig Gedanken darüber, ob und auf welche Weise Sie die zu Ihrer Dissertation gehörenden Forschungsdaten veröffentlichen möchten.

Für das Forschungsdatenmanagement werden folgende Vereinbarungen festgehalten:














17. Besonderheiten bei Promotionen im Rahmen von Drittmittelprojekten
Ist das Promotionsvorhaben an ein Drittmittelprojekt angegliedert, kann es zu inhaltlichen Überschneidungen der Dissertation und des Drittmittelprojekts kommen. Die Promovierenden nehmen zur Kenntnis, dass das Drittmittelvorhaben an die Universität gebunden ist, und die Universität u.a. gegenüber den Fördermittelgebern und etwaigen Kooperationspartnern (z.B. Unternehmen) rechtlich verpflichtet ist. Dies betrifft insbesondere Geheimhaltungspflichten und den Umgang mit Arbeitsergebnissen (u.a. Urheberrechte, Know-How, Patente, Forschungsdaten etc.). Bei der Bearbeitung des Promotionsvorhabens sind Projekt- und Dissertationsinhalte und -ergebnisse voneinander abzugrenzen, klar zu definieren und zu dokumentieren. 

	In Bezug auf Drittmittelprojekte sind genaue und klar definierte Regelungen zu treffen, inwieweit eine Arbeit/Forschung am Drittmittelprojekt mit der eigenständigen Forschung am Promotionsvorhaben vereint werden kann. Es gilt vor allem zu beachten, dass es in Drittmittelvorhaben (strenge) Verpflichtungen gegenüber Dritten gibt (z.B. Verbundpartner). Regelmäßig ist damit die Einräumung von Rechten des geistigen Eigentums bzw. von Forschungsdaten verbunden, zudem kann z.B. auch die Verpflichtung zur Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen bestehen. Um Konflikte und Streitfälle vorzubeugen, sollten hier besonders klare Regelungen geschaffen werden. Auch etwaige Betreuerwechsel und/oder Universitätswechsel (einvernehmlich oder auch nicht) sollten perspektivisch berücksichtigt werden. 






18. Änderung der Betreuungsvereinbarung 

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Betreuungsvereinbarung in beidseitigem Einvernehmen zu ergänzen oder zu verändern.

Unterschriften:
Promovendin/Promovend				Betreuerin/Betreuer


-------------------------------------------------------------- 		--------------------------------------------------------------
Ort, Datum						Ort, Datum
2
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